ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
zu dem Grünbuch "Für ein rauchfreies Europa: Strategien auf EU-Ebene"
(2007/0000(INI))
Das Europäische Parlament,
–
in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission "Für ein rauchfreies Europa: Strategien auf EU-Ebene" (KOM(2007)0027),
–
in Kenntnis des Rahmenübereinkommens der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums ('Framework Convention on Tobacco Control, FCTC'),
–
in Kenntnis der Erklärung der Kommission zu REACH betreffend Tabakzusatzstoffe ('Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations on REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco additives'),
–
gestützt auf Artikel 45 (und Artikel 112 Absatz 2) seiner Geschäftsordnung,
–
in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (A6‑0000/2007),
A.
unter Hinweis darauf, dass Tabakrauch ein komplexes Giftgemisch aus über 4.000 Substanzen ist, darunter Giften wie Blausäure, Ammoniak und Kohlenmonoxid sowie über 50 Substanzen, die nachweislich krebserregend sind, 
B.
in der Erwägung, dass allein in der Europäischen Union jährlich mindestens 650.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben,

C.
in Erwägung, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Tabakrauch in Innenräumen schwerwiegende Gesundheitsschäden und frühzeitigen Tod zur Folge hat, 
D.
in Erwägung, dass Tabakrauch in Innenräumen u.a. die Atemwege schädigt, mit der Folge von Reizungen der Schleimhäute, Husten, Heiserkeit, Kurzatmigkeit, verringerte Lungenfunktionswerte, Entstehung und Verschlimmerung von Asthma, Entstehung und Verschlimmerung von Lungenentzündungen, Bronchitis und chronisch – obstruktiven Lungenerkrankungen, und dass die Schädigungen der Blutgefäße so beträchtlich sind, dass es zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann, 
E.
unter Hinweis darauf, dass ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs durch Tabakrauchexposition am Arbeitsplatz nachgewiesen ist, und dass beispielsweise für Arbeitnehmer in Gastronomiebetrieben, in denen geraucht werden darf, die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken um 50% höher liegt als bei Arbeitnehmern, die keinem Tabakrauch ausgesetzt sind,

F.
unter Hinweis darauf, dass in der Europäischen Union nach Schätzungen jährlich etwa 80.000 Menschen an Passivrauchen sterben,

G. 
unter Hinweis darauf, dass Kinder besonders empfindlich gegenüber Tabakrauchbelastung sind,

H.
unter Hinweis darauf, dass Tabakrauchbelastung während der Schwangerschaft zu einem erhöhten Risiko für Fehlbildungen, Fehl-, Tot- und Frühgeburten, einem verminderten Längenwachstum des Fötus, einem kleineren Kopfumfang und einem geringeren Geburtsgewicht führen kann und dass ein Zusammenhang zwischen Passivrauchen und Mittelohrentzündungen, einer beeinträchtigten Lungenfunktion, Asthma sowie plötzlichem Säuglingstod besteht, 

I.
in der Erwägung, dass die Europäische Union und 25 der 27 Mitgliedstaaten das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) bereits unterschrieben und ratifiziert haben und dort in der Präambel vermerkt ist, dass die Verpflichtung des Schutzes vor Tabakrauch auf den grundlegenden Menschenrechten und Freiheitsrechten beruht und dass im Artikel 8 der FCTC der Schutz vor Tabakrauch ein grundsätzliches Recht ist,

J.
in der Erwägung, dass eine verantwortungsvolle Politik in der Pflicht steht, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Rauchen nicht mehr als normal angesehen wird, das Raucher ermutigt, das Rauchen einzuschränken oder aufzugeben und das verhindert, dass Kinder und Jugendliche mit dem Rauchen anfangen,

K.
in der Erwägung, dass nur ein umfassendes Rauchverbot in sämtlichen geschlossenen Arbeitsstätten, einschließlich der Gastronomie, sowie in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln die Gesundheit von Arbeitnehmern und Nichtrauchern schützen kann, und dass es Rauchern hierdurch erheblich erleichtert wird, das Rauchen aufzugeben,

L.
unter Hinweis darauf, dass kein Umsatzeinbruch der Gastronomie in Mitgliedstaaten erkennbar ist, in denen ein umfassendes Rauchverbot eingeführt wurde, 

M.
unter Hinweis darauf, dass davon auszugehen ist, dass durch den Tabakkonsum den europäischen Volkswirtschaften jährlich ein Schaden in dreistelliger Milliardenhöhe entsteht,
N.
unter Hinweis darauf, dass die durch den Tabakkonsum verursachten Kosten der Gesundheitssysteme von der Allgemeinheit getragen werden und nicht von den Verursachern,
O.
in der Erwägung, dass 70 % der EU-Bürger Nichtraucher sind,
P.
in der Erwägung, dass sich 86 % der EU-Bürger für Rauchverbote am Arbeitsplatz, 84 % für Rauchverbote an anderen öffentlichen Orten, 61 % in Bars und Kneipen, 77 % in Restaurants aussprechen,

1.
begrüßt das Grünbuch der Kommission als Ausgangspunkt für eine verantwortungsvolle europäische Politik zum Schutz der Bürger vor dem die Gesundheit gefährdenden Tabakrauch,
2.
begrüßt das Vorgehen derjenigen Mitgliedstaaten, die bereits wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz vor Passivrauchen erlassen haben,
3.
erneuert die bereits in seiner Entschließung vom 23. Februar 2005 zu dem Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 2004-2010
 an die Kommission gestellte Forderung, Tabakrauch in der Umwelt so schnell wie möglich als krebserregendes Stoffgemisch der Kategorie I einzustufen,
4.
fordert die Kommission auf, bis 2008 dem Parlament und dem Rat einen Vorschlag vorzulegen, der ein uneingeschränktes Rauchverbot in sämtlichen geschlossenen Arbeitsstätten, einschließlich der Gastronomie, sowie in sämtlichen geschlossenen öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln innerhalb der Europäischen Union vorsieht,
5.
fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Kosten zu erstellen, die den nationalen Gesundheitssystemen und der Wirtschaft der Europäischen Union durch das Rauchen und die Folgen der Tabakrauchbelastung entstehen, 

6.
fordert die Kommission auf, möglichst bis 2008 einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2001/37/EG („Tabakproduktrichtinie“)
 vorzulegen, der Folgendes beinhaltet: 
· sofortiges Verbot sämtlicher aufgrund der bereits verfügbaren toxikologischen Daten bekannten krebserzeugenden und suchtverstärkenden Zusatzstoffe, insbesondere solcher, die bei der Pyrolyse (Verbrennung bei 600 bis 950° Celsius) krebserzeugende Stoffe bilden,
· Einführung eines detaillierten Registrierungs-, Evaluierungs- und Zulassungsverfahrens für Tabakzusatzstoffe,
· automatisches Verbot aller Stoffe, für die die Hersteller und Importeure von Tabakerzeugnissen nicht vollständige Datensätze vorlegen (nach Markennamen und Art gegliederte Liste aller Inhaltsstoffe, ihrer Mengen sowie toxikologische Daten),

· Verpflichtung der Hersteller, den Überwachungsbehörden sämtliche existierenden toxikologischen Unterlagen für Zusatzstoffe und Stoffe im Tabakrauch, einschließlich der Pyrolyseprodukte, offen zu legen (öffentliche und in-house Daten), 
· Aufbau eines Kompendiums von Tabakzusatzstoffen und Stoffen im Tabakrauch und die Information der Verbraucher darüber,

· Einführung eines Finanzierungssystems, das sämtliche Kosten für den Aufbau und Unterhalt von Bewertungs- und Überwachungsstrukturen (z.B. unabhängige Labors, Personal, wissenschaftliche Untersuchungen) den Herstellern von Tabakerzeugnissen auferlegt, 
· Anwendung der Produkthaftung auf die Hersteller und Einführung der Herstellerverantwortung für die Finanzierung der durch die Folgen des Tabakkonsums entstehenden Gesundheitskosten,  
7.
fordert die Kommission auf, weitere EU-weite verbindliche Maßnahmen zu prüfen, wie z.B. 
· ein EU-weites Verbot des Verkaufs von Tabakerzeugnissen an Jugendliche unter 18 Jahren, 
· eine Erlaubnis zur Aufstellung von Zigarettenautomaten nur dann zu erteilen, wenn diese für Jugendliche unzugänglich gemacht werden,

· die Entfernung von Tabakerzeugnissen aus Selbstbedienungsauslagen im Einzelhandel, 
· die Unterbindung des Fernabsatzes (z.B. über das Internet) von Tabakerzeugnissen an Jugendliche,
8.
fordert die Mitgliedstaaten auf, Rauchern, die mit dem Rauchen aufhören wollen, dies durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Tabakentwöhnung, zu erleichtern,

9.
ermutigt die Kommission dazu, weiterhin unterstützende Maßnahmen auf EU-Ebene, wie z.B. Sensibilisierungsmaßnahmen, durchzuführen,

10.
fordert, als Teil der Haushaltsbehörde, in diesem Zusammenhang die Bugdetbehörde auf, die Finanzierung für solche Sensibilisierungsmaßnahmen, die derzeit aus dem Gemeinschaftlichen Tabakfonds gefördert werden, auch nach dessen Auslaufen in vollem Umfang sicherzustellen,
11.
fordert, unter Hinweis auf seine Vorbildfunktion, sein Präsidium auf, ein Rauchverbot in sämtlichen Räumen des Europäischen Parlaments mit Wirkung vom 1. August 2007 zu erlassen,
12.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
BEGRÜNDUNG

Tabakrauch ist der bedeutendste und gefährlichste vermeidbare Innenraumschadstoff und die führende Ursache von Luftverschmutzung in Innenräumen. Er enthält Tausende von chemischen Substanzen, darunter über 250 krebserzeugende und giftige Stoffe. 
Tabakrauchpartikel setzten sich an den Wänden, Decken und Gegenständen im Raum ab und geben kontinuierlich Schadstoffe, insbesondere krebserregende Stoffe, an die Raumluft ab; somit ist ein Raum, in dem geraucht wird und wurde, auch längerfristig eine Quelle für Schadstoffe, darunter solche, die krebserzeugend, erbgutverändernd und die Nachkommen schädigend sind. 
Für die meisten Krebs erzeugenden Stoffe des Tabakrauchs gibt es keine Wirkungsschwelle, unterhalb derer keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten wäre. Auch kleinste Belastungen mit den in Tabakrauch enthaltenen Kanzerogenen können zur Entwicklung von Tumoren beitragen. 
Lüftungstechnische Anlagen schützen nicht wirksam vor den Schadstoffen des Tabakrauchs, da selbst modernste Ventilationssysteme die gefährlichen Inhaltsstoffe nicht vollständig aus der Raumluft entfernen können.
Alle führenden Gesundheitsorganisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation mit ihrem internationalen Krebsforschungszentrum IARC, haben klare Empfehlungen für die Politik zum Schutz vor dem komplexen Giftgemisch des Tabakrauchs ausgesprochen. Danach gelten folgende Grundsätze für zusätzliche Maßnahmen: Nur 100 % rauchfreie Innenräume sind gesunde Innenräume, Ventilationssysteme gleich welcher Art schützen nicht umfassend vor den gentoxischen Kanzerogenen, ebenso nicht die Einrichtung von Raucherbereichen.

Alle Menschen sollten an ihren Arbeitsplätzen, in Innenbereichen und in öffentlichen Einrichtungen rauchfrei arbeiten dürfen. Es ist notwendig, eine Gesetzgebung hierfür zu schaffen, denn alle freiwilligen Vereinbarungen haben wiederholt gezeigt, dass sie wirkungslos sind.

_______________________
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